
Gemeinde Jonen
Einladung

Gemeindeversammlung
 Ortsbürger

Freitag, 15. November 2019
20.00 Uhr
Mehrzwecksaal Schulhaus Säntis
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Wir begrüssen Sie herzlich zur 
Herbst-Ortsbürger-
Gemeindeversammlung!

Es werden folgende Traktanden behandelt:

Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung 
vom 13. Mai 2019

Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde Jonen 
inkl. des Forstbetriebes Kelleramt

Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Jonen

  

Verschiedenes
a) Mitteilungen des Gemeinderates
b) Wortmeldungen aus der Versammlung
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Sehr geehrte 
Damen und Herren

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger

Wir freuen uns, Sie zur 
Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom Freitag, 
15. November 2019 
einzuladen.

Diese Einladungsbroschüre 
enthält zu den Sachgeschäf-
ten die üblichen Unterlagen, 
Erläuterungen und Anträge. 
Detailunterlagen können auf 
der Gemeinde-Homepage 
unter

www.jonen.ch 
> Politik 
> Gemeindeversammlung

bezogen werden.

Gemeinderat Jonen

Einladung zum Nachtessen

Anschliessend an die Ver-
sammlung offeriert die Orts-
bürgergemeinde im Versamm-
lungslokal ein Nachtessen, 
wozu alle stimmberechtigten 
Ortsbürgerinnen und Orts-
bürger von Jonen herzlich 
eingeladen sind.

Soweit zu den Traktanden Unterlagen vorliegen, können diese 
vom 4. bis 15. November 2019 während den ordentlichen Büro-
öffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.
Nutzen Sie die Aktenauflage oder beziehen Sie die Detailunterlagen 
ab unserer Homepage.

Montag  08.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 08.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr
Freitag 08.00 – 11.30 Uhr

Aktenauflage

Gemeindeverwaltung 
Bürozeiten

a)  Hanselmann René, geb. 1956, 
  von Sennwald-Frümsen SG, 
  wohnhaft in Jonen

b)  Lang Daniel, geb. 1971, 
  von Aristau AG
      und seine minderjährigen Töchter
     Lang Ilaria, geb. 2001, 
  von Aristau AG
     Lang Flurina, geb. 2005, 
  von Aristau AG
      alle wohnhaft in Jonen
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Antrag 
Das Protokoll der 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
13. Mai 2019 sei zu genehmigen.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
13. Mai 2019 hat sämtlichen Traktanden zu-
gestimmt.

Die Finanzkommission hat gestützt auf Ziffer 
IV Abs. 4 der Gemeindeordnung das Proto-
koll der Ortsbürgergemeindeversammlung 
vom 13. Mai 2019 geprüft, für richtig befun-
den und stellt daher Antrag auf Genehmi-
gung.

Protokoll der 
Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom 
13. Mai 2019

1

Ansichtskarte Jonen, Stempel 1963

Titelbild:
Wiederbewaldung mit Eichen
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Budget 2020 der 
Ortsbürgergemeinde 
Jonen inkl. des Forst-
betriebes Kelleramt

Das Budget der 
Ortsbürgergemeinde 
weist einen Ertrags-
überschuss von 
Fr. 171 300.– aus

In den vergangenen Jahren haben die ein-
zelnen Liegenschaften einen internen Zins 
bezahlt, welcher der Funktion 9610 Zinsen 
und Spesen gutgeschrieben wurde. Da dies 
jedoch mehr zu Verwirrung als zur Schaffung 
von Transparenz beigetragen hat, wird ins-
künftig auf diese interne Buchung verzich-
tet. Somit wird der vollständige Nettoertrag 
pro Liegenschaft unter der jeweiligen Funk-
tion ausgewiesen.
Zur Instandhaltung des Ortsbürgerblockes 
soll die aus Holz bestehende Dachrandver-
kleidung in Kupfer eingefasst werden. Dies 
ist mit Kosten von Fr. 11 600.– veranschlagt.

Erfolgsrechnung

 Nettoertrag Fr.  Fr.             Fr.

 Abteilungen Budget 20  Budget 19  Rechnung 18 

0110 Legislative - 10 000  - 10 100  - 9 372 

0220  Allgemeine Dienste  - 5 200  - 3 200  - 4 368  

0290  Pachtzinsen  1 200  1 200  1 210  

0291  Waldhaus  - 1 700  - 4 200  - 2 401

8200  Forstwirtschaft OBG  0  - 8 100  0

8791  Holzschnitzelheizung  0  15 000  0   

9610  Zinsen und Spesen  - 7 800  71 900  59 814  

9631  MFH Lettenstrasse 8   137 700  94 700  730 896  

9632  Liegenschaften Feldweg   27 900  16 800  101 482  

9633  Eglihüüsli im Loo   2 200  700  22 316

9634  Liegenschaft Pfäfflerstrasse 6  27 000  7 000  9 064 

 Ertragsüberschuss 171 300  181 700  908 641 

Sicherheitsholzerei 
(am Beispiel des Vitaparcours)
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Erfolgsrechnung

 Nettoertrag Fr. Fr.       Fr.

 Abteilungen Budget 20  Budget 19  Rechnung 18 

8206 Waldwirtschaft - 170 500  - 178 500  - 100 767

8207 Nebenbetrieb 116 600  184 500  173 861

8208 Nichtbetrieb 1 400  1 000  1 404 

 Ertragsüberschuss - 52 500  7 000  74 497 

Budget 2020 
Forstbetrieb Kelleramt

Das Budget des Forst-
betriebes Kelleramt 
weist einen Aufwand-
überschuss von 
Fr. 52 500.– aus

Die Trockenheit und die daraus entstan-
dene Borkenkäferinflation führen zu über-
mässigen Mengen an Schadholz. Durch die 
übersättigten Märkte kann dieses Holz kaum 
mehr verkauft werden, resp. nur zu sehr tie-
fen Preisen. Dies wirkt sich wiederum nega-
tiv auf die Ertragszahlen der Forstbetriebe 
aus.
Um die Bauamtsarbeiten zu stärken, wel-
che das zweite wichtige Standbein unseres 
Forstbetriebes sind, sollen Maschinen wie 
beispielsweise ein Unkrautvernichter mit In-
frarot angeschafft werden.

Antrag 
Das Budget 2020 
der Ortsbürgergemeinde Jonen 
inkl. des Forstbetriebes Kelleramt 
sei zu genehmigen.

Weiter ist im Budget der Betrag von 
Fr. 50 000.– als Förderbeitrag an die Pel-
letheizung für die Schul- und Gemeindelie-
genschaften in Jonen enthalten.
Ebenfalls muss das ins Alter gekommene 
Försterauto ersetzt werden.
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Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, 
René Hanselmann, geb. 1956, 
Bürger von Sennwald-Frümsen SG, 
das Ortsbürgerrecht von Jonen 
unentgeltlich zu erteilen.

3
Aufnahme von 
4 Personen in das 
Ortsbürgerrecht 
von Jonen

Sie möchten nach der 
Aufnahme in das Ein-
wohnerbürgerrecht 
von Jonen (durch 
Beschluss des Gemein-
derates) auch Ortsbür-
ger von Jonen werden. 
Für die Verleihung des 
Ortsbürgerrechts ist 
gemäss § 6 des Geset-
zes über das Ortsbür-
gerrecht, OBüG, vom 
22.12.1992 die Orts-
bürgergemeindever-
sammlung zuständig.

Alle nachgenannten 
Familien und Personen 
fühlen sich sehr mit 
Jonen verbunden und 
leisten einen Beitrag 
zum Dorfleben.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung kann Personen auf Antrag in das Ortsbürgerrecht 
aufnehmen, sofern sie vorgängig um das Einwohnerbürgerrecht von Jonen nachgesucht 
haben und ihnen dieses verliehen wurde. Alle nachgenannten Personen erfüllen durchwegs 
die gesetzlichen Erfordernisse, Ortsbürger von Jonen zu werden, indem sie vorgängig durch 
Beschluss des Gemeinderates das Einwohnerbürgerrecht von Jonen erworben haben.

Traktandum 3a
Aufnahme von
René Hanselmann, geb. 1956
Bürger von Sennwald-Frümsen SG
in das Ortsbürgerrecht von Jonen

Um das Ortsbürgerrecht der Gemeinde 
Jonen bewirbt sich:

H a n s e l m a n n  René Ulrich
geboren am 31.05.1956 in Zürich ZH
Bürger von Sennwald-Frümsen SG
wohnhaft in Jonen seit 1.2.1984
Adresse: Pilatusstrasse 2, 8916 Jonen
(seine Ehefrau 
Hedwig Hanselmann-Bürgisser besitzt 
bereits das Ortsbürgerrecht von Jonen)

Traktandum 3b
Aufnahme von
Daniel Emil Lang-Widler, geb. 1971
Ilaria Chiara Lang, geb. 2001
Flurina Seraina Lang, geb. 2005
alle Bürger von Aristau AG
in das Ortsbürgerrecht von Jonen

Um das Ortsbürgerrecht der Gemeinde 
Jonen bewerben sich:

L a n g  Daniel Emil, 
geboren am 26.02.1971 in Muri AG
Bürger von Aristau AG
wohnhaft in Jonen seit 1.4.1998
Adresse: Radmühlestrasse 4, 8916 Jonen
(seine Ehefrau 
Antonia Lang-Widler besitzt bereits das 
Ortsbürgerrecht von Jonen)

und seine minderjährigen Kinder

L a n g  Ilaria Chiara, 
geboren am 24.11.2001 in Muri AG
Bürgerin von Aristau AG
wohnhaft in Jonen seit Geburt
Adresse: Radmühlestrasse 4, 8916 Jonen

L a n g  Flurina Seraina, 
geboren am 18.4.2005 in Luzern LU
Bürgerin von Aristau AG
wohnhaft in Jonen seit Geburt
Adresse: Radmühlestrasse 4, 8916 Jonen

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, 
Daniel Lang, geb. 1971, 
Ilaria Lang, geb. 2001 und 
Flurina Lang, geb. 2005, 
alle Bürger von Aristau AG, 
das Ortsbürgerrecht von Jonen 
unentgeltlich zu erteilen.
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4
Verschiedenesa) Mitteilungen des Gemeinderates

b) Wortmeldungen aus der Versammlung

Grillstelle Waldhütte



Gemeinde Jonen
Agenda

14. Dezember 2019 Weihnachtsbaumverkauf Nordmann
 14.00 bis 16.00 Uhr
 Kultur Oberlunkhofen

21. Dezember 2019 Weihnachtsbaumverkauf Fichte
 14.00 bis 16.00 Uhr
 Kultur GWP «Grien» Jonen

11. Mai 2020 Einwohner-Gemeindeversammlung
 Ortsbürger-Gemeindeversammlung

im Anschluss 
an die Einwohnergemeindeversammlung

Gemeindeverwaltung Bürozeiten:
Montag: 08.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag: 08.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr
Freitag: 08.00 bis 11.30 Uhr


